
 

 

 

Bekanntmachung 

Planfeststellungsbeschluss 

Planfeststellungsverfahren nach §§ 43 ff. Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in Ver

bindung mit §§ 72 ff. Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG), - jeweils in der 

derzeit geltenden Fassung - für die Netzverstärkung 110 kV-Freileitung Sindelfingen-

Pulverdingen, Anl. 0207, Abschnitt UW Leonberg-UW Pulverdingen 

Das Regierungspräsidium Stuttgart (Planfeststellungsbehörde) hat mit Beschluss vom 

17. November 2025, Az.: RPS24-4529-22 110-kV-Leitung Sindelfingen – Pulverdingen 

(Anlage 0207), Leistungserhöhung und Modernisierung im Abschnitt zwischen UW Le

onberg (Mast 49) und den Kabelendmasten 103C und 103D, den Plan für das o. g. Vor

haben festgestellt. 

Der verfügende Teil des Planfeststellungsbeschlusses lautet: 

„I. Grundentscheidung 

Der Plan für das Vorhaben „110-kV-Leitung Sindelfingen – Pulverdingen (Leitungsanlage 

0207) - Leistungserhöhung und Modernisierung im Abschnitt zwischen UW Leonberg 

(Mast 49) und den Kabelendmasten 103C und 103D“ einschließlich aller sonstigen in 

den Planunterlagen, insbesondere in den Lage- und Bauwerksplänen sowie im land

schaftspflegerischen Begleitplan (LBP) aufgelisteten Einzelmaßnahmen wird nach 

Maßgabe der Ziffern II. bis V. festgestellt. 

II. Konzentrationswirkung 
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Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der not

wendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten 

öffentlichen Belange festgestellt; neben der Planfeststellung sind andere behördliche 

Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Er

laubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich (§ 43 

Abs. 4 EnWG i. V. m. § 75 Abs. 1 LVwVfG).  

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats beim Verwal

tungsgerichtshof Baden-Württemberg, Postfach 10 32 64, 68032 Mannheim Klage erho

ben werden. 

Die Anfechtungsklage gegen diesen Planfeststellungsbeschluss hat keine auf-

schiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der An

fechtungsklage gegen diesen Planfeststellungsbeschluss nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO 

kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses 

beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Postfach 10 32 64, 68032 Mannheim 

gestellt und begründet werden.  

Treten später Tatsachen ein, die die Anordnung der aufschiebenden Wirkung rechtferti

gen, so kann der durch den Planfeststellungsbeschluss Beschwerte einen hierauf ge

stützten Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO innerhalb einer Frist von einem Monat 

stellen und begründen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Beschwerte von 

den Tatsachen Kenntnis erlangt. 

Hinweise:  

Vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg müssen sich die Beteiligten, au

ßer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. 
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Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Verwaltungsge

richtshof eingeleitet wird (vgl. näher dazu § 67 Abs. 4 VwGO).  

Jeder Beteiligte erhält auf schriftlichen Antrag Auskunft darüber, welcher Teil der Be

gründung sich auf sein Vorbringen oder das Vorbringen eines anderen Beteiligten be

zieht sowie über Namen, Anschrift und betroffene Grundstücke von in diesem Beschluss 

anonymisierten Betroffenen, soweit die Kenntnis dieser Daten zur Geltendmachung sei

ner rechtlichen Interessen erforderlich ist. Der Planfeststellungsbeschluss und die plan

festgestellten Unterlagen werden  

in der Zeit von Donnerstag, 27. November 2025 bis Mittwoch, 10. Dezember 2025 

- je einschließlich – 

auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Stuttgart (www.rp-stuttgart.de) unter 

Über uns > Abteilungen > Abteilung 2 > Referat 24 > Aktuelle Planfeststellungsverfah

ren > Aktuelle Planfeststellungsbeschlüsse > Leitung veröffentlicht. 

Auf Verlangen eines Beteiligten wird diesem eine leicht zu erreichende Zugangsmög

lichkeit zur Verfügung gestellt. Das Verlangen ist bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist 

an die Planfeststellungsbehörde zu richten (Regierungspräsidium Stuttgart, Ref. 24, 

Ruppmannstraße 21, 70565 Stuttgart oder per E-Mail (referat24@rps.bwl.de)). 

Hinweise: 

Der Planfeststellungsbeschluss wurde der Vorhabenträgerin zugestellt. Den Betroffenen 

und denjenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben haben, erfolgt die Zustellung 

dadurch, dass die Entscheidung mit einer Rechtsbehelfsbelehrung und dem festgestell

ten Plan für zwei Wochen auf der Internetseite der Planfeststellungsbehörde veröffent

licht wird. Zusätzlich wird der verfügende Teil des Planfeststellungsbeschlusses, die 

Rechtsbehelfsbelehrung und ein Hinweis auf die Veröffentlichung auf der Internetseite 

der Planfeststellungsbehörde in den örtlichen Tageszeitungen, in deren Verbreitungs

gebiet sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken wird, bekanntgemacht. Mit dem En

http://www.rp-stuttgart.de/
mailto:referat24@rps.bwl.de
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de der Veröffentlichungsfrist gilt der Planfeststellungsbeschluss den Betroffenen und 

denjenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 

Dieser Bekanntmachungstext ist auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Stutt

gart (www.rp-stuttgart.de) unter Service > Bekanntmachungen > Bekanntmachungen zu 

Planfeststellungsverfahren > Planfeststellungsbeschlüsse. 

Auf die Datenschutzerklärung, die auf der Internetseite https://rp.baden-

wuerttemberg.de/datenschutzerklaerungen-der-regierungspraesidien-b-w/ unter dem 

Stichwort „24-01SFT_17-01K: Planfeststellung“ abrufbar ist, wird verwiesen. 

Regierungspräsidium Stuttgart 

gez. Beck 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/datenschutzerklaerungen-der-regierungspraesidien-b-w/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/datenschutzerklaerungen-der-regierungspraesidien-b-w/
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